
Herzlich willkommen
 Das Nettebad der Stadtwerke Osnabrück AG (Stadtwerke) lädt   

 Sie zu einigen Stunden aktiver Freizeitgestaltung und Erholung  
 in angenehmer Atmosphäre ein.

 Unsere Mitarbeiter beraten Sie fachkundig und hören gerne Ihre  
 Wünsche und Anregungen.

 Voraussetzungen für einen angenehmen Aufenthalt aller Gäste  
 des Nettebades sind gegenseitiges Verständnis und Rücksicht-  
 nahme aller Gäste. 

 In Ihrem eigenem Interesse bitten wir Sie daher, diese Haus-  
 und Badeordnung sowie die Ratschläge und Anweisungen 
 unserer Mitarbeiter zu beachten. Sie dienen der Ordnung und  
 Sauberkeit im gesamten Bad einschließlich des Einganges und  
 der Außenanlagen und vor allem auch Ihrer Sicherheit.

  Mit Betreten des Bades erkennen Sie diese Badeordnung sowie 
 alle zur Aufrechterhaltung der Sicherheit erforderlichen Maßnah-
 men als verbindlich an.

 Die Haus- und Badeordnung gilt für den allgemeinen Bade- und  
 Saunabetrieb. Bei Sonderveranstaltungen können Ausnahmen 
 von ihr zugelassen werden, ohne dass es einer Aufhebung der 
 Haus- und Badeordnung bedarf und ohne dass sie ihre    

 Verbindlichkeit für die Zukunft verliert.

Rücksichtnahme und Rückgabe geliehener Sachen    
 Bitte behandeln Sie die Einrichtungen des Bades p� eglich und 

 geben von den Stadtwerken zum Gebrauch im Bad überlassene/ 
 geliehene Sachen vor Verlassen des Bades zurück.

 Wenn Gäste bei der Benutzung der Einrichtungen und Geräte  
 durch eigenes Verschulden oder Missbrauch Schäden verursa-
 chen, richtet sich die Haftung nach den gesetzlichen Bestimmun-
 gen.

 Für schuldhaft verursachte Verunreinigungen kann ein besonde-
 res Reinigungsentgelt erhoben werden, dessen Höhe sich im  
 Einzelfall nach dem Aufwand bemisst.

 Jeder Gast hat alles zu unterlassen, was den guten Sitten sowie  
 der Aufrechterhaltung der Sicherheit, Ruhe und Ordnung im Bad
 zuwiderläuft. Insbesondere sind sexuelle Belästigungen, z. B.  
 durch anzügliche Gesten, Äußerungen und körperliche Annähe- 

 rung, untersagt.

Rauchen
 Wir bitten um Verständnis, dass das Rauchen im Nettebad nur in  

 den dafür ausgewiesenen Bereichen, im Freibad nur außerhalb  
 des Umkleide-, Sanitär- und Badebereiches, erlaubt ist. Bitte be- 
 nutzen Sie die bereitgestellten Aschenbecher und halten Sie den  

 Saunagarten und die Liegewiese von Zigarettenresten frei.

Bitte nicht!
 Behälter aus Glas oder Porzellan dürfen zur Vermeidung von Ver-

 letzungen nicht mit in den Badebereich gebracht werden.
 Bitte benutzen Sie zur Entsorgung von Abfall und Restwert-

 stoffen die zur Verfügung gestellten Behälter und Trennstationen.

Hausrecht und Hausverbot
 Das Personal (und ggf. weitere Beauftragte des Bades) übt 

 gegenüber allen Gästen das Hausrecht aus.
 Bitte beachten Sie die Hinweis- und Warnschilder und leisten   

 den Anweisungen des Personals zur Aufrechterhaltung von 
 Sicherheit und Ordnung stets unverzüglich Folge.

  Gäste, die diese Badeordnung oder Anweisungen des Personals 
 nicht beachten, können zeitlich begrenzt oder dauerhaft von der 
 Benutzung der Bäder der Stadtwerke ausgeschlossen werden.   
 In solchen Fällen wird das Eintrittsgeld nicht zurückerstattet.

  Wer sich Zutritt zum Schwimmbad oder anderen dazugehörigen  
 Räumlichkeiten in der Absicht erschleicht, das Entgelt nicht zu   
 entrichten, handelt strafbar. Auch der Versuch ist strafbar. Die 
 Stadtwerke behalten sich vor, Strafanzeige zu erstatten. In jedem  
 Fall wird eine Aufwandsentschädidung in Höhe von 40 € fällig.

Fundsachen
  Fundsachen geben Sie bitte beim Personal ab. Diese werden  

 entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen behandelt.

Ruhestörung
 Die Belästigung anderer Gäste durch Musikinstrumente, Radios,  

 MP3-Player oder Ähnliches ist untersagt.

Fotogra� eren und Filmaufnahmen
 Das Fotogra� eren oder Filmen ist nur mit Zustimmung der foto-

 gra� erten oder ge� lmten Personen zulässig. 
 Für gewerbliche Zwecke und die Presse bedarf das Fotogra� eren 

 oder Filmen einer vorherigen Genehmigung durch die 

 Stadtwerke.

Parken 
 Auf dem Parkplatz des Nettebades gelten die Regeln der StVO  

 sowie die jeweiligen Beschilderungen.
 Pkw, Mopeds, Fahrräder und andere Fahrzeuge dürfen nur für  

 die Zeit des Badbesuches auf den dafür vorgesehenen Plätzen 
 abgestellt werden. Für Wohnmobile gelten die ausgewiesenen, 

 besonderen Bestimmungen.

Öffnungszeiten und Preise
 Die jeweils geltenden Preise und Öffnungszeiten entnehmen Sie 

 bitte den öffentlichen Aushängen.
 Im Freibad kann die Öffnungszeit witterungsbedingt verlängert 

 oder verkürzt werden. Ansprüche gegen die Stadtwerke können  

 daraus nicht abgeleitet werden.

Einschränkungen durch Veranstaltungen
 Die Stadtwerke können den allgemeinen Bade- und Sauna-  

 betrieb einschränken, z. B. für Schul- oder Vereinsschwimmen,   
 Kursangebote, Veranstaltungen sowie für Reparatur- und Reini- 
 gungszeiten. Ansprüche auf Erstattung oder Ermäßigung des  

 Eintrittsgeldes aus diesen Gründen sind ausgeschlossen.

Zutrittsverbote und -einschränkungen
 Gäste, die unter Ein� uss berauschender Mittel stehen oder 

 Tiere mit sich führen, sind nicht eintrittsberechtigt.
 Im Interesse aller Gäste müssen wir Besucher, die an einer 

 meldep� ichtigen, übertragbaren Krankheit (Es kann die 
 Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung gefordert werden.) oder  
 an offenen Wunden oder krankheitsbedingten Hautveränderun-  
 gen leiden, von der Benutzung des Bades ausschließen.

 Der Zutritt ist Personen nicht gestattet, die das Bad zu gewerbli-
 chen oder sonstigen nicht badüblichen Zwecken nutzen wollen.

 Gästen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen, die 
 sich ohne fremde Hilfe nicht sicher fortbewegen können, können 
 wir den Zutritt nur mit einer geeigneten Begleitperson gestatten.

 Für Kinder unter 7 Jahren ist die Begleitung einer volljährigen  

 Aufsichtsperson erforderlich.

Kursangebote
 Auskunft zum Schwimmunterricht und dem umfangreichen Kurs-

 angebot geben Ihnen unsere Mitarbeiter. Die Teilnahmebedin- 
 gungen entnehmen Sie bitte den ausgelegten Informationen.

 Angeleitete Bewegungsangebote durch Gäste während des 

 öffentlichen Badebetriebes sind nicht erlaubt.

Haftung und Schadensersatz
 Die Haftung der Stadtwerke ist ausgeschlossen, soweit der 

 Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Stadt- 
 werke oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen  
 der Stadtwerke herbeigeführt wurde.

 Dies gilt nicht bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des  

 Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen P� icht-
 verletzung der Stadtwerke oder einer vorsätzlichen oder    

 fahrlässigen P� ichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder  
 Erfüllungsgehilfen der Stadtwerke beruhen.

 Der Ausschluss der Haftung gilt ferner nicht für Schäden aus 
 der schuldhaften Verletzung solcher P� ichten, deren Erfüllung   
 die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt  
 erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner   
 regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalp� ichten).

 Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragsp� ichten, welche 
 nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt  
 sich die Haftung auf den Schaden, den die Stadtwerke bei Ab-  
 schluss des jeweiligen Vertrages als mögliche Folge der Ver-  
 tragsverletzung vorausgesehen haben oder unter Berücksich-  
 tigung der Umstände, die sie kannten oder kennen mussten, hät- 
 ten voraussehen müssen. Gleiches gilt bei grob fahrlässigem   
 Verhalten einfacher Erfüllungsgehilfen (nicht leitende Angestellte)  
 außerhalb des Bereiches der wesentlichen Vertragsp� ichten
 sowie der Lebens-, Körper- oder Gesundheitsschäden.

 Für den Verlust von Wertsachen, Bargeld und Bekleidung haftet
 der Betreiber nur nach den gesetzlichen Regelungen. Dies gilt   
 auch bei Beschädigungen der Sachen durch Dritte. Durch die   
 Bereitstellung eines Garderobenschrankes werden keine Ver-  
 wahrp� ichten begründet. In der Verantwortung des Badegastes  
 liegt es, bei der Benutzung von Garderobenschränken insbeson- 
 dere diese zu verschließen, den sicheren Verschluss der jeweili - 
 gen Vorrichtung zu kontrollieren und die Schlüssel/Datenträger 
 sorgfältig aufzubewahren.

 Der beim Erwerb des Eintritt-Coins (Armband) ausgegebene   
 Kassenbon ist bis zum Verlassen des Bades aufzubewahren.
 Beim Verlust eines Coins (Armband) ist der auf diesem Chip bis  
 zur Meldung des Verlustes gebuchte Betrag zu zahlen zzgl. eines  
 Ersatzbetrages für den Verlust des Datenträger-Armbands in   
 Höhe des in der Preisliste festgesetzten Betrages. Das gilt nur,   
 wenn der Badegast seinen Kassenbon vorzeigen kann.
 Ist der Kassenbon ebenfalls verloren, ist der Maximalbetrag von  
 100 € zu entrichten.
 Bei Kindern ist der im Falle des Verlustes des Datenträger-Arm- 
 bands zu entrichtende Betrag auf 20 € begrenzt.
 Dem Gast ist der Nachweis gestattet, dass ein Schaden über-  

 haupt nicht oder in geringerer Höhe entstanden ist.

Videoüberwachung
 Bad-, Umkleidebereiche und Wertfächer werden teilweise video- 

 überwacht. Die videoüberwachten Bereiche erkennen Sie an-  
 hand der Ausschilderungen vor Ort.

Verletzungen
 Sollten Sie sich während Ihres Badaufenthaltes verletzen, 

 melden Sie dies bitte umgehend unseren Mitarbeitern.

Wertsachen
 Wertgegenstände sollten zu Ihrer eigenen Sicherheit nicht mit ins  

 Bad genommen werden. Wenn die Mitnahme nicht vermeidbar   
 ist, sollten Sie die bereitgestellten Wertfächer nutzen.

 Für den Verlust oder die Beschädigung von Wertsachen und   
 Bargeld haften die Stadtwerke im Rahmen der o. g. 
 Haftungsbestimmungen nur, wenn sie in den dafür bestimmten   
 Wertfächern hinterlegt und diese ordnungsgemäß verschlossen  

 worden sind.

Umkleideräume und -schränke
 Bitte schließen Sie die Umkleideschränke sorgfältig ab und be-  

 halten Sie das Datenträger-Armband während des Aufenthaltes  
 im Bad bzw. in der Sauna bei sich. Die Bedienungsanleitungen   
 für die Schränke sind gut sichtbar an den Schränken ausge-  
 hängt. Unsere Mitarbeiter erklären Ihnen gerne die Bedienung. 

 Im Falle des Verlustes des Datenträger-Armbandes ist vor der   
 Entnahme des Schrankinhaltes das Eigentum an den

Haus- und Badeordnung

 Sachen nachzuweisen.
 Schränke und Wertfächer, die nach Betriebsschluss noch ver-  

 schlossen sind, werden von unseren Mitarbeitern geöffnet. Der  

 Inhalt wird danach als Fundsache behandelt.

Körperreinigung und Hygiene
 Im Interesse der Hygiene ist vor der Benutzung der Becken eine  

 gründliche Körperreinigung erforderlich. 
 Die Verwendung von Seife und anderen Badezusätzen außer-  

 halb der Duschräume ist nicht gestattet.

 Barfußbereiche betreten Sie bitte nicht mit Straßenschuhen.

Badekleidung
 Unsere Gäste tragen im Nassbereich der Bäder die übliche 

 Badekleidung. Aquawindeln erleichtern Ihnen die Aufsicht bei 
 Babys und Kleinkindern im Beckenbereich.

 Im Freibadbereich ist Oben-ohne-Baden erlaubt.

 FKK ist nur in den ausgewiesenen Bereichen möglich.

Sprunganlagen und Beckennutzung
 Es darf nur von der dafür freigegebenen Stirnseite des Beckens  

 bei einer Mindestwassertiefe von 1,80 m gesprungen werden.   
 Die Benutzung der Sprunganlagen ist nur nach Freigabe durch
  das Personal gestattet. 

 Beim Springen ist unbedingt darauf zu achten, dass  
 1.   der Sprungbereich frei von Personen ist,
 2.   nur eine Person das Sprungbrett betritt.

 Unmittelbar nach dem Sprung ist der Sprungbereich zu ver-  
 lassen. Während der zum Springen freigegebenen Zeiten darf im  
 Sprungbereich nicht geschwommen werden. 

 Die Becken dürfen nur über die dafür vorgesehenen Ein- und   
 Ausstiege betreten werden. Seitliches Einspringen, das Hinein-  
 stoßen oder Werfen anderer Personen in das Becken sind zu   

 unterlassen.

Rutschen 
 Rutschen dürfen nur entsprechend der aushängenden Beschil-  

 derung und der Anweisungen des Personals benutzt werden.   
 Folgen Sie zu Ihrer Sicherheit insbesondere den Lichtzeichen   
 der Ampelanlage.

 Beim Rutschen ist ein ausreichender Sicherheitsabstand zu wah- 
 ren. Das Landebecken der Rutsche ist nach dem Eintauchen

 unverzüglich zu verlassen.

Sport und Spiel
 Erfordert der allgemeine Badebetrieb eine Einschränkung der   

 Sport- und Spielmöglichkeiten, kann das Personal die Nutzung,  
 z. B. durch die Untersagung der Nutzung bestimmter Spielgeräte,  

 Schwimm� ossen, etc., begrenzen.

Stühle und Liegen
 Stühle und Liegen dienen Ihrer Entspannung und sind für alle   

 Gäste da. Beachten Sie bitte, dass diese nicht mit Handtüchern,  

 Taschen, etc. reserviert werden dürfen.

Sauna und Solarium
  Vor der Benutzung der Saunaeinrichtungen sowie der Solarien   

 emp� ehlt es sich, einen Arzt zur persönlichen Verträglichkeit   
 sowie zu möglichen Gesundheitsrisiken zu fragen. Wir bitten   
 Sie um Beachtung der ausgehängten „Sauna-Hinweise“ bzw. 
 der „Besonnungsanleitung“.

 Die Nutzung der Solarien ist Minderjährigen nicht gestattet.

Speisen und Getränke
 Die Gastronomie� ächen im Nettebad sind verpachtet und  wer-  

 den von Dritten betrieben. Mitgebrachte Speisen und Getränke   
 verzehren Sie bitte nur in den dafür ausgewiesenen Bereichen. 


